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Bebauungsplan B27.2-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 
Anhörungsverfahren gern. § 40 Abs. 6 Z. 2 Stmk. ROG 2010 idF. 20/2026 

Gröbming, am 21 .05.2026 

Verständigung 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gröbming beabsichtigt, in seiner Sitzung am  2026 den Bebauungsplan 
B27.2-0O �Industrie- und Gewerbegebiet Ost", bestehend aus dem Wortlaut und einer zeichnerischen 
Darstellung im Maßstab 1:500, dem Verordnungsplan, verfasst von Arch. DI Martina Kaml, Boder 211, 8786 
Rottenmann � GZ.: 05/2527/RO/01.1 - BP, vom 05.05.2026, zu beschließen. Der Verordnung ist ein 
Erläuterungsbericht angeschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes B27.2-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" erstreckt sich auf 
die Grundstücke 147213, 1480/1 und 1481/1 u. 2, alle KG 67202 Gröbming. Das Ausmaß beträgt ca. 2,60 ha. 

Anmeikun gen (kurz Anm.) haben ausschließlich erläuternden Charakter und sind nicht Teil des Wortlautes 

Die jeweils relevanten Festlegungen des räumlichen Leitbildes werden in weinroter Schrift und mit dem Kürzel .RL" 
ersichtlich gemacht. 

Rechtsgrundlagen: Stmk. ROG 2010 idF. LGBI. 20/2026 

Planungsgrundlage: Naturbestandsaufnahme, durchgeführt vom ZT - Büro Dl Pilsinger aus 8940 Liezen, 

vermessen im März 2020, GZ.: 5471 -20 

Das Industrie- und Gewerbegebiet Ost in Gröbming ist in drei Bebauungsplanabschnitte gegliedert. Der 1. 
Abschnitt wurde bereits 2021 umgesetzt, nunmehr werden die Abschnitte 2 und 3 zeitgleich bearbeitet. 
Entsprechend der Bebauungsplanzonierung werden zwei getrennte Bebauungspläne erstellt, die sich 
inhaltlich jedoch nur ganz geringfügig unterscheiden. 

Anmerkungen (kurz Anm.) haben ausschließlich erläuternden Charakter und sind nicht Teil des Wortlautes. 

ANMERKUNG: 
ÖEK 4.00 der Gemeinde Gröbming, in Rechtskraft seit 04.01.2018 
FWP 4.00 der Gemeinde Gröbming, in Rechtskraft seit 04.01.2018 
ÖEK 4.00 und FWP 4.00 wurden auf der Grundlage Stmk. ROG 2010 LGBI. 49/2010 idE. LGBI. 139/2015 beschlossen. 
ÖEK Vf. 4.01 und FWP Vf. 4.03, in Rechtskraft seit 19.03.2021 
B27.1-00, in Rechtskraft seit 05.05.2021 

Dr. F. X. Mayr Geburtsort 1 Heilklimatischer Kurort 1 Weltnaturerbe 1 Ennstal Classic 1 Stoderkircherl 1 Panoramabad 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27.2-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

Gemeinde: Gröbming 

Pol. Bezirk: Liezen 

Land: Steiermark 

VERORDNUNG 

Bebauungsplan B27.2-QO 

�Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 
nach § 40 Abs. 6 Z. 2 Stmk. ROG 2010 idF. LGBI. 20/2026 

WORTLAUT 
Präambel! Rechtsgrundlage / Plangrundlage: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gröbming hat in seiner Sitzung am  2025 den Bebauungs-

plan B27.2-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost", verfasst von Arch. Dl Martina Kami, Boder 211, 

8786 Rottenmann�GZ.: 05/2527/RO/01.1 -BP, vom 0505.2026, beschlossen. 

Rechtsgrundlagen: Stmk. ROG 2010 idF. LGBI. 20/2026 

Planungsgrundlage: Naturbestandsaufnahme, durchgeführt vom ZT - Büro Dl Pilsinger aus 8940 

Liezen, vermessen im März 2020, GZ.: 5471-20 

Das Industrie- und Gewerbegebiet Ost in Gröbming ist in drei Bebauungsplanabschnitte ge-

gliedert. Der 1. Abschnitt wurde bereits 2021 umgesetzt, nunmehr werden die Abschnitte 2 und 

3 zeitgteich bearbeitet. Entsprechend der BebauungsplanzonierUng werden zwei getrennte 

Bebauungspläne erstellt, die sich inhaltlich jedoch nur ganz geringfügig unterscheiden. 

Anmerkungen (kurz Anm.) heben ausschließlich erläuternden Charakter und sind ßfctLt Teil des Wort-

lautes. 

ANMERKUNG: 
ÖEK 4.00 der Gemeinde Gräbming, in Rechtskraft seit 04.01.2018 

FWP 4.00 der Gemeinde Gröbming, in Rechtskraft seit 04.01.2018 

ÖEK 4.00 und FWP 4.00 wurden auf der Grundlage Stmk. ROG 2010 LGBI. 49/2010 idF. LGBI. 139/2015 beschlossen. 

ÖEK Vf. 4.01 und FWP Vf. 4.03, in Rechtskraft seit 19.03.2021 

827.1-00, in Rechtskraft seit 05.05.2021 

Ii t e 8 1 DI Martina K A M L 1 8786 Rattenniann 1 rn.kaml@anihilekIur.kan1t.st 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27.2-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

§1 

Inhalt und Planungsgrundlage 

(1) Der Bebauungsplan B27.2-00 «Industrie- und Gewerbegebiet Ost", bestehend aus dem Wort-

laut und einer zeichnerischen Darstellung im Maßstab 1:500, dem Verordnungsplan, GZ.: 

05/2527/RO/01. 1 - BP, vom 05.05.2026, besitzt Verordnungscharakter. Der Verordnung ist ein 

Erläuterungsbericht angeschlossen. 

Anmerkung: Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 827.2-00 �Industrie- und Gewerbe-

gebiet Ost" erstreckt sich auf die Grundstücke 1472/3, 1480/1 und 148 1/1 u. 2, alle KG 67202 

Gröbming. Das Ausmaß beträgt ca. 2,60 ha. 

Die jeweils relevanten Festlegungen des räumlichen Leitbildes werden in weinroter Schrift und 

mit dem rz«RL" ersichtlich gemacht. 

(2) Begriffsbestimmungen: 

Natürliches Gelände: Als natürliches Gelände wird die vom ZT - Büro DI Pilsinger aus 8940 Liezen, 

Döllacher Straße 25, durchgeführte Naturbestandsaufnahme, vermessen im 

März 2020, GZ.: 5471-20, festgelegt. 

Teilbereich: �Teilbereich« im Sinne dieses Bebauungsplanes ist ein im Verordnungsplan 

eindeutig durch Baugrenzlinien (rot strichliert) und Flächenschraffur abge-

grenztes Baufeld 

Bauplatz: �Bauplatz" im Sinne dieses Bebauungsplanes ist eine zusammenhängende 

Fläche innerhalb des Planungsgebietes, die in einem Bauverfahren als bau-

rechtliche Einheit herangezogen wird. Er ist unabhängig von den im Bebau-

ungsplan dargestellten Grundstücks- oder Teilungsstrukturen. 

Baukörper: �Bauköiper" im Sinne dieses Bebauungsplanes ist ein Teil eines Gebäudes, 

der als eigenständige räumliche Einheit erkennbar ist Dies zeigt sich durch 

seine Kubatur, architektonische Gliederung oder die Ablesbarkeit der Fassa-

de. Dabei ist nicht das gesamte Gebäude, sondern ein klar abgrenzbarer Ab-

schnitt gemeint, wobei dies insbesondere für die architektonische Gliederung 

und die räumliche Wirkung im Umfeld von Bedeutung ist. 

DI Martina K A M L 1 8786 Rottonmann m.ItamI@archlteklur.komlat 
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§2 
Art der Nutzung 

(1) Nutzung im Rahmen der Widmung als Bauland der Kategorie Gewerbegebiet. 

§3 
Bebauungsweise/ Baugrenzlinien 

RL: Bebawsngsweise 

Die Bebauung hat in oftdner oder wahlweise in gekuppe/ter Bebauungsweise zu edo/gen. 

(1) Nebengebäude dürfen in einem Abstand von unter 3,0 m zur Grundstücksgrenze heranrü-

cken, Baugrenzlinien überschreiten bzw. außerhalb dieser errichtet werden. 

(2) KFZ-Abstellplätze dürfen Baugrenzlinien überschreiten oder außerhalb dieser errichtet wer-

den. 

(3) Die Bestimmungen in Abs. 1 und 2 gelten nicht für die Baugrenzlinien entlang der westlichen 

Grenze der Grundstücke 1472/3 und 1480/1, beide KG 67202 Gröbming. 

§4 

Gebäudehöhe / Höhenentwicklung 1 Sichtbeziehung 

RL: Gebäudehähe / Höhenentwicklung / Sichtbe2fehung 

1. Die Gehäudehöhe darf mcx. 11,0 in behagen. Die genaue Zonierung ist in dc: Flehau-

ungsplanung 00:? unuhmen. Dabei ist unbedingt auf den Edla/t der Sirhibeziehung zu den 

baulichen md nalurräunilichen Merkmalen zu achten. die die Ansicht von Gröbu:ingwesunt-

hub hnstirnnlen (Plan küche, t �auhliaum Allee etc.). 

2. öL' we tu / Irm /1d da ci die 177 Abs. 1 Im (95tii il7 ha (3cM LOte höhe In it haus led /7 (s"c /7 e rtu sT/ei Pc/je, 

Authauten LIn7 2,5 771 0 heu agt wen'he,i, snfe: n dci Abstand zu! jeweilige:: Gn/mäijdeün:lt mtn" 

lestuns :3,0 17: t7etlägt, 

3 Ahvrei(jheild dart Pc in Abs. 1 hest(nllnte Gel::äudehöle dutuh konkrete F ostscizl.117q In 

einem Bebauungsplan p:mrktue/l erhöht werden (zB.: Kaininanlaqen hei Fie[zc eiLen ob. 

Die Gebäudehöhe darf max. 11,0 m betragen. 

Anmerkung 1 In § 4 Z. 10 Stmk. BanG 1995 ist die Bau grenzlinie folgendermaßen definiert' Linie, die durch oben cdi-
sche Teile von l-tauptqebäuden nicht überschritten werden darf,' für Neben gehude können Ausnahmen festgelegt 
werden. 

1 Dl Martina KAM L 18786 Rottenmann 1 ntI,arnIarchilektur-keml.al 
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§5 

Dachlandschaft 

PL.: Dachlandschaft 

Daohfo (771. 

Ha clxlach 

Pultdach �jiit max. 12Ö hfeignrig 

Daohdeckung: 
nicht glänzend: blond- bzw. weitgehend ref/exionstrei (z.B. 

Blecheindeckunq, Bituniendeckung Kunststofffn/ie �ulf/ohne Be - 

kiesung. Begrün ung etc. 

in gedeckte': dunkler Faihe: giau. braun 

Das Material ist vor Ausfülinniq zu hemustem und der Baube-

lihide zur Beurteilung voizu fegen 

Ab einem Gesamf--Vecsiegelungsqrad von 055 sind Dächer zu 

beqrtinen, aus genoil7iten Peiltdäche mit EV-Anlagen. 

Pholovoltaikanla gen: 
EV-Anlagen sind auf Flachdächern nur zulässig. sofern diese nut 

Attika ausge fühil sind, die Athkaoberkante um nicht tue br als 25 

cm dben'agt wird i.ind der Abstand zur jeweiligen Gebäudefnjnt 

mindeste, is 3,0 in beltägL 

PVArilagen sind auf Pultclächern zulässig, sofern sie au rch in-

tegriert bzw. im technisch e,fn,derhcheri Mindes tabstar'd über dci 

Dachhaut patallet aucjeoiditel werden. 

Ijachform: 

Als Dachform ist ausschließlich das Flachdach zulässig. 

§6 

Baukörpergestaltung / Fassadengestaltung 

PL: ßaukörpergestaüuilg 

1 Bei (JE)! Gestaltung ist auf eiue uiiatifdnngfirhe scfihchte Aic.hitektuispmclie zu at:ltteti 

b'nukdrpei sind kirn zu defiuieieu 

2. Sofern ciii Läriqsausiu:aß un 40 ii; üheisrltnt'ten 'vwd. ist die bauliche Masse E'u!spie'-

cheud deutlich zu gliederii 

RL: Fassadengesta!tung 

1. Alle eiern öffentlichen FiaLun zugewandten Fassaden sind ui eiitspiecfteuid aiclutek!uui-

scber Qualität atisznfüfirei: Das Ilauptat igenineti ist dabei auf die Einsehbau frei! aus P1017-

Ii ing der 8 320 Ei instal Str aR e zu fegen 

r c fi lt e k 1 DI Martina K A M L 8786 Rottenmann 1 m.kaml@archileklur-karnl.al 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27.2-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

2. Sämtliche Oberflächen sind in zud)ckhaltend gedämpfter Farhwahl und iiichf glänzend / 

nicht re flektierend auszuführen, Farbliche Bandbreite und Materialität sind im Bebauungsplan 

konkret festzusetzen. Groß flächig verglaste Fassadeneleniente und photovoltaik-Fassaden 

sind grundsätz!ich zulässig, jedoch zu gliedern. F6.ssadenheg'ünungen sind zu!ässq. 

Vor AustÜhnjng ist der Baubehörde ein Fassaden gests[tungsplan einschließlich Farhkonzept 

votzulegen. Die zur Ausfühmngvoresel?ene/7 Maleriahen �sind groß flächig zu bemus fern (? 

1,0m2). 

(1) Farbgestaltung der Fassaden: 

1. Der Farbeinsatz ist zurückhaltend zu wählen: Zulässig sind ausschließlich gedeckte Farbtöne 

mit geringem Sättigungsgrad in den Farbbereichen Mitteigraublau, Mitteigraubraun, Dunkel-

grau/Anthrazit, Hellgrau/Betongrau und Beige sowie Zwischentöne innerhalb dieser Farbbe-

reiche. Signalfarben, stark gesättigte Farben sowie reines Weiß sind unzulässig. 

2. Großflächige Sichtbetonelemente mit einer sichtbaren Fläche von mindestens 15 m2 und einer 

sichtbaren Höhe von mindestens 2 m sind zu strukturieren. 

(2) Materialien der Fassaden: 

1. Die Fassadenmaterialvielfalt ist auf maximal drei maßgebliche Materialien zu beschränken. 

Ein Material gilt als maßgeblich, wenn es großflächig auf zusammenhängenden Flächen von 

mindestens 25 m2 verwendet wird. 

a) Putz, Holz und Metallprofile gelten jedenfalls als maßgebliches Material im Sinne dieser 

Festsetzung. 

b) Transparente oder transluzente Verglasungen ohne opake Beschichtung und Fassaden-

begrünungen gelten nicht als maßgebliches Material im Sinne dieser Festsetzung und 

sind unabhängig von der Beschränkung zulässig. 

2. Mindestens 60% der Fassadenflächen sind in Holz zu gestalten. Die Berechnung hat auf 

Grundlage der horizontal projizierten Gesamtfassadenfläche des Gebäudes zu erfolgen, ein-

schließlich aller Außenwände ohne Rücksichtnahme auf Öffnungen. 

3. Der Einsatz von Photovoltaik-Modulen an den Fassaden ist unzulässig. 

reh i t e k t DI MarUna KAM L 1 8766 gotlenmann 1 m.keml@arcbitektLlr-kaml.et 
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§7 
Werbeanlagen 

RL; Werbean!agen 

1. Je Bauplatz sind Werheeintichtun gen im Ausmaß von insgesamt 6 in - 50 m zu/essig 

abhängig von der Größe der Objekte 

2. Vor Ausführung ist der Baubehörde ein Konzept :iii! Aussagen bezüglich Lage und (Je-

staltung vorzulegen, hei Neuertichlungen spätestens im Bauveifahren. 

3. Die Werheanlage ist in der Fassade zu integrieren, darf die Gehäudehohe des jewerligen 

Objektes nicht ujbeischreften und �acht auf dein Dach errichtet werden. 

4. Vverbestelen auf den einzelnen Bauplätzen sowie Werl eI ahnen sind unzulässig 

5 Signal! aibeo, Leuchlkäsien selbsticuchtende Anla gen, dynamische Anlagen wie Lauf-

bänder Hinkende Lichte ffekte uä. sind unzulässig. 

6. Wer! epv!one sind nut an zwei, zentral gelegenen Standodeu zulässig und dad' hiermit 

eine Höhe von max. 't 1 in nicht überschritten werden. 

7. Fietiulvvettiung ist unzulässig 

§8 
Einzäunungen 

RL: Einzäunungen 

Liozäunun gen sind �oft Matteliglttereleu7entctrl aus Stahl in der Farbe Grau lieizuslelln"i. Du-; 

Höhe -nn nie>. 1. 80 in darf �in 0 fihei scl;ntten wm den 

Solarzaunanlagen sind unzulässig. 

§9 

Bauliche Ausnutzbarkeit / Bebauungsdichte / Bebauungsgrad 

RL; Bebauungsgrad 

Dci' Bebni vi, qsgi ad im nut ti ins. 045 festgelegt. 

Die Bebauungsdichte wird mit 0,2� 1,0 festgelegt. 

roh it e 8 t DI Martina KAM L 1 8786 Rottenmann 1 m./(amt©arohileltlUr-karfll.3I 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan 1327.2-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

§ 10 

Bodenversiegelung / rflächenentwäSserUng 

RL: Boden versiegelung / QrfJchenentwäSse!'Ung 

1. I3egriffsbestimtflung Freiflächen - Versiegelun.qsgrad: Ve,hältnis der unbebauteii. vet sie-

gelten f:re/f[ä0he17 (Betriebs flächeir L.agerplatzflächen Man ipulalionsflächen Flächen für 

Renden Verkehr uäj, die nicht durch bauliche Anlagen (Gebäude und sonstige Hochhauten) 

betroffen sind, zur unhebauteLi Bauplatzfläche 

Hinweis: LL § 8 Abs. 3 Stm/c 8auG 1995 sind mindestens 50 % der nicht überdachten Abstelf-

flächen für Kiafl±ah12euge, Krafhäder und Fahn/ider mit einer wasserdurch!ässigen Schicht; 

WlC z 8. mit Rasen gilteisteinen, auszuführen, soviett es die 8odenheschaffenheit zulässt, 

dem Ice/ne endeten gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen oder es sich nicht um herde 

1r3 freie Stellplätze handelt. 

Der Freiflächeti - Versiegelungsgrad ist duruh konkrete F-esßetzLlngen in einem Bebauungs-

plan zu bestimmen. 

2 [.Tes Gesan1meR der Nutzung hei durch konkrete Festsetzungen m einem Bebauungsplan 

zu bestimmen: Ve,-hältnis der gesamten rersie gelten Fläche zur Bauplatz fläche 

Die ui Entv,:ässerunqsfronzept von Dl Fritz aus (3950 Stainach-Rürgg, dahed mit 30. 

06 2020, GZ.. 102/1 7. vt-ges:hiagenen A4a8nahmen sind grundsätzlich zu he,-ürhstchtigen.. 

im l.ietail jedoch ioch zu konkretisieren. 

4 Die anfallenden oherfftichenvvässer sind ordnungsgemäß zu sammeln. snvmf( es der 

G,-undwasserstand enniquc:ht. auf eigenem Grund zur Vereickerung zu l.nin gen) Rüc:khsltr-, 

hecken zuztfl:ühfoll und iii der Folge gecirn.sselt in den benachhaifen Gröhininühach eirizulei-

ten. ohertiächlenvvässerv cii Ve,krdirstiächen suid vorab Ober eine helehta (Jberhodenzune zu 

filtern (l-luniuspassscje ..ur \;onairiiqung). 

(1) Bodenver5iege1uflg5grad 

Der Anteil der gesamten versiegelten Flächen darf maximal 65% der Bauplatzfläche betragen. 

(2) L-förmiger Pufferstreifen: 

Entlang Grenze zu Grundstück 1482, KG 67202 Gröbming, ist ein L-förrniger Streifen unver-

siegelt zu belassen. Dieser Bereich erstreckt sich bis zur Baugrenzlinie des Teilbereichs Nr.4 

im Südosten sowie bis zum befestigten Rand der Erschließungsstraße im Südwesten. 

Die Oberflächengestaltung ist wasserdurchlässig auszuführen; zulässig sind Grasflächen mit 

standortgerechten Rasenarten. Die Verwendung von Fräsgut ist unzulässig. 

roh ii e k 1 DI MartLna KAM L 1 8786 Rotlenmailn t m.l(aflhl@arohilel(tLlr.kaml.al 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan 627.2-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

(3) rfiächenentwässerung 

1. Die Vorgaben zur Verbringung der 0berf1ächenwä55er gemäß OberflächenentWässerungs-

konzept vom ZT-Büro DI Marlin Fritz aus 8950 Stainach-Pürgg, datiert mit 30.03.2026. GZ.: 

102/17, oder die Vorgaben eines an dessen Stelle tretenden, gleichwertigen Gutachtens sind 

umzusetzen. 

2. Die anfallenden Oberflächenwässer sind in dem bereits bestehenden Sammelbecken gemein-

schaftlich zu sammeln. 

3. Wässer von befestigten Flächen sind vor der Einleitung in das Retentionsbecken über eine 

belebte Oberbodenzone vorzureinigen (Bodenfilter, mmd. 30cm Humus). 

4. Straßenwässer sind über Grünmulden entlang der Straßen zur Verrieselung zu bringen. Diese 

Grünmulden sind über eine belebte Oberbodenzone vorzureinigen (Bodenfilter, mmd. 30cm 

Humus) und mit einem Überlauf in das Sammelbecken zu versehen. 

5. Die anfallenden Oberflächenwässer sind über einen drosselgeregelten Abfluss von max. 

30 l/s*ha in den Gräbmingbach abzuleiten. 

6. Jährlichkeit: 

Für die Bemessung ist ein Regenereignis mit einer Wiederkehrzeit (Jährlichkeit) von mindes-

tens 10 Jahren anzusetzen. 

§11 

Freiflächen und Grünanlagen 

RL: Fieiflächen / Grünanlagen 

1 TV/oh! befestigte f-hrljrri sind als (3nlinllä:hu «II gestalten. wn!el einer stündnrt(trUnchtefi. 

lus/inischen r'ftanzenoesel/srhatt Jerliriiltig zu lingen ist. 

2 Am Rand des Go! insheie/rhes st ent?nict dci 8 320 Enn.stal StmRe ein ra. 3 in binde, 

G rOt is helfe n (dci In ich; ei! /0 als 8/: frj tli ulde 4/ei (1 z ii hei ih *c ich tigeti. II? (II 05 ein Ci (II /1 Gi 

fett sit;d Bdunie III weitqeltttiid dir ihn uschet Ab/dige zt pflanzen im Anhtndungshmelch zin 8 

320 ist aber die vudKchcstECH'7l5rhe Efnsehhaiikeit zu wahten. Darübet hinaus ist Ober ni,7e 

o"atci& Bepflanzund ein qeudr:etes WechseLspiel ans On, hlassigkei! und 8ichtre,dechnnq 

sictje (205 tellei 

3 Entlang dci uiinu!O!t t"150!il/0R(,ifti5sl!aßctn ist Ruf e;ner Seite ein ca. 225 in hielte! Ginn 

sti/feti der cjleicltzeihq als Str :Oennnlde dient) zu her icksic/itiqen lii dresei;i C,unslreifeii 

sind Bäume in weitgehend 4h Hunsotter Abf ulge zu pflanzen 

4 Faikpläize snid null Räumen um weil gehend dmythirnsclle Abfolge �aunmhc/u zum slnihtuire-

ton. 1 Baniimje 5 Absteflfiächez!u 

Fr 1 e lt DI Martina KAM L 8766 Rottanrnann I rn.kaml@architektur.kaml.at 
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5. Dar ökologischen Weillgkeit der Kielnstniktur im Umfeld der Fischteichanlage im Osten 

ist mit entspi-echend gestalferschem Respekt zu begegnen. 

6. Lebende Zäune dütfan eine Höhe von max. 1.80 in nicht überschreiten. Bei der 8/Wie-

tung der Pflanzen (Shäucher, Hecken etc.) ist darauf Bedachi zu nehmen, dass sie im aus-

gewachsenen Zustand Grundgrenzen nicht üherra gen. 

7. Standptälza für die Müflentsorqung, die vorn öffentlichen Reurn aus einsehhar sind, sind 

mit einem dein i-laupthaiikärpergestaltei-isch entsprechenden Sichtschutz zu versehen. 

(1) vorgaben zu den Baumpftanzungen gemäß zeichnerisch dargestelltem Pflanzgebot: 

Baumarten: Winterlinde (Tilia cordata), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Trau-

beneiche (Quercus petraea) 

Pflanzordnung: In der Baumlinie sind die gebotenen Arten abwechselnd zu pflanzen. 

Bei Doppelalleen ist eine symmetrische Anordnung vorzunehmen. 

Mindest - Stammumfang: 14cm 

Mindest - Alter: 12 Jahre 

(2) zwischen den Alleebäumen ist Saatgut für artenreiche, regionaltypische Blumenwiesen zu 

säen. 

(3) Am Übergang zum freien Landschaftraum im Osten sind Hecken zwischen den Bäumen zu 

pflanzen. 

(4) Die gebotenen Baumpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten. 

(5) Die Bepflanzung mit invasiven Arten ist unzulässig. 

(6) Die im verordnungsplan gekennzeichnete Lage der Bäume darf um maximal ± 2,5 m vorn 

Plan abweichen. Die Anzahl der Bäume ist einzuhalten. 

§12 

Verkehrserschließung / Mindestabstand zu Verkeflrsflächen 

RL: Verkehrserschiießong / 15 tu Bauverbotsstreiten entlang derß 320 

1. Entlung du, 8 320 Et«istnl jj,:.Jrj ist ein /5 tu b,uitei E3auverhct.sstreffun zu 0 

ei 

2 RIngstraße zut hineicil HaupteisclilietJung 
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3 Die strafsengnJndhrette der inneren E,schließungsstraßen haI mindestens 9,0n betragen 

(Bankettbiette eingerechnet): 

a 0,75 in erünstreiferi �6,0 in Fahrbahn-- 2,25 in G,vnstteiten 

b. straßenböschting � 60 in Fa/id ahn �3,0 in Gr0iisteifeii (entlang der 8 320) 

4. Die Einsehha,ke!t aNfällig der 8 320 Ennsta/ StiRe zugewandter Abstellflächeii ist durch 

siclitverscliattende Filter eiuzuscliräiiken. Die Anordnung von Ahstel/fläcben in einer Reibe 

entlang der B 320 ist unzulässig 

(1) Die Mindestabstände zwischen Hauptgebäuden und den inneren ErschließUngsstraßefl sind 

durch Baugrenzlinien im Verordnungsplan definiert. 

(2) Davon ausgenommen, ist zwischen Nebengebäuden und den inneren ErschließungSStraßen 

ein genereller Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten. 

§13 

PL.: Geländeveränderlin gen 

Böschungen sind qrundsätzhch in Fonn von nahi.tichen Eid hosc/nin gen atiszithiluen inil einer 

maximalen lid/in von /50 in �Allfällmg erfomdeiiiolie ßoschunqssicholungen, wie z.B Stein 

schlir:htungen. sind bis zu einer Hr/in von 1,20 nn zulässig. rmnverzüglich nach E inebtung IIiIi 

hewcic/isfä/ikle?Ji Material zu vedülleii und zu beginnen 

Stütz- und Sockelwände mit einer sichtbaren Länge von mindestens 10 m und einer sichtba-

ren Höhe von mindestens 1,20 m sind zu strukturieren. 

§14 
Parzellierung 

Von der im Verordnungsplan dargestellten Parzellierung darf abgewichen werden, sofern das 

Grundkonzept in seinem Wesen gewahrt bleibt, insbesondere hinsichtlich Erschließung sowie 

Anordnung und Funktion der Abflussgassen. Die Teilung hat so zu erfolgen, dass sie die 

Schaffung von nach Form und Größe zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken nicht verhin-

dert oder wesentlich erschwert. 
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(3) 

§15 
I-Iochwasserschutzmaßnahmefl 

(1) Die im HochwasserabflusskonZePt des ZT-Büros DI Martin Fritz 8950 Stainach-Pürgg, datiert 

30.03.2026, GZ: 102/17, sowie in der Abflussuntersuchung der iC Flussbau GesmbH, 9500 

Villach, datiert 05.12.2025, Entwurf EOO, enthaltenen Empfehlungen � oder die Vorgaben ei-

nes gleichwertigen, an deren Stelle tretenden Gutachtens � sindumzusetzen. 

(2) Abflussgassen: 

1. Die bestehende (mittlere) Abflussgasse auf Grundstück Nr. 1485/3, KG 67202 Gröbming, ist in 

ihrem Verlauf aufzunehmän. und in einer Breite von mindestens 8 m entsprechend den Vorga-

ben des wasserbautechnischen Konzepts fortzuführen. 

Durch geeignete Gländegetaitung.ist sicherzustellen, dass es im Bereich östlich des Dam-

mendes zu keinem unkontrollierten Aufstau von Hochwässern kommt. 

2. Die zwischen den Grundstücken Nr. 1480/2 und 1485/6, beide KG 67202 Gröbming, beste-

hende (westliche) Abflussgasse ist in ihrem Verlauf aufzunehmen und in einer Breite von min-

destens 8 m entsprechend den Vorgaben des wasserbautechnischen Konzepts fortzuführen. 

Durch geeignete Geländegestaltung ist sicherzustellen, dass anfallende Hochwässer kontrol-

liert in Richtung Osten bis zum bestehenden Retentionsteich abgeleitet werden. 

Eine teilweise Ableitung von Hochwässern in westliche Richtung unter dem Brückenbauwerk 

hindurch ist nur zulässig, wenn die Funktionsfähigkeit für das Bemessungsereignis ohne nach-

teilige Rückwirkungen nachgewiesen wird. 

Die 1-lochwässer sind entlang der Grundstücksgrenzen über eine Mulde aufzunehmen und in 

der Folge abzuleiten. Für die Bemessung des verdrängten Wasservolumens ist ein Wasser-

stand von 40cm zugrunde zu legen. 

(4) Gebäude sind gegenüber der Anströmrichtung gegen das Eindringen von Hochwasser zu 

sichern. Die Schutzmaßnahme muss bis zu einer Höhe von mindestens 50cm über dem nach 

Fertigstellung des Geländes bestehenden Niveau ausgeführt werden. 

PKW-Abstellplätze und Lagerplätze sind so zu gestalten, dass sie gegenüber Hochwasser bis 

zu einer Höhe von mindestens 50cm über dem nach Fertigstellung des Geländes bestehen-

den Niveau geschützt sind. 

(5) 

(6) Das Gelände ist mit einem von Objekten wegneigenden Gefälleauszubilden. 

(7) Abfiussgassen dürfen in ihrer hydraulischen Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. 
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§16 
Rechtskraft 

Die Rechtskraft des ßebauungsplanes B27.2-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" beginnt mit dem 

auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag. 

Angeschlagen: 

Abgenommen:   (Thomas Reingruber) 
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Gern. § 40 Abs. 6 Z. 2 Stmk. ROG 2010 idF. 20/2026 werden Sie als betroffener Grundeigentümer 

bzw. Anrainer schriftlich gehört. Während der Amtsstunden (Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 

Uhr) sowie nach vorheriger Terminvereinbarung besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme im 

Gemeindeamt. Die Unterlagen sind auch auf der elektronischen Amtstafel unter ww,qroebminq.at 

einsehbar. Für etwaige Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Gemeinde gerne zur Verfügung. 

Sollten Sie beabsichtigen hierzu eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, so muss diese bis 

längstens 

18. Juni 2026� 11.00Uhr 

im Marktgerneindeamt Gröbming eingelangt sein. 

Für den Fall, dass bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme von Ihnen einlangt, wird die 

Zustimmung zum Bebauungsplan B27.2-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" angenommen. 

für die Gemeinde: 

Be 4)4 
Thomas Reifft' 

Verteilerliste: Siehe umseitig 



Ergeht an: 
Im Planungsgebiet liegende und Anrainer: 

Thoma KG, 8962 Gröbming � Franz Thoma-Weg Nr.74 

Ing. Josef Leonhard Colloredo-Mansfeld, 8960 Mitterber-St.Martin � Gstattl; 

Tischlerei Maderebner GmbH, 8962 Gröbming � Gewerbestraße 1173; 

HMG Projekt GmbH, 8962 Gröbming � Gewerbestraße 1172; 

Bio-Energie Köflach Gesellschaft m.b.H. 8580 Köflach � Alte Hauptstraße 9; 

Georg Giselbrecht, 8962 Gröbming � Kranzbach 11; 

Annemarie Stadelmann, 8962 Gröbming � Franz Thoma-Weg 72; 

Griesebner Michael u. Zach Dorothea, 8962 Mitterbeg-St.Martin � Unterlengdorf 1; 

Stückelschweiger Walter, 8962 Mitterberg-St. Martin � Zirting 22; 

Erlbacher Hermann, 8966 Aich � Mittergasse 68; 

Landgenossenschaft Ennstal eGen; 8950 Stainach � Bahnhofstraße 134; 

Karaaslan Sezercan u. Sezai, 5531 Eben i. Pongau � Badeseestraße 331; 

Hildegard Kröll, 8960 Öblarn � Schattenberg 55; 

Marktgemeinde Gräbming, 8962 Gröbming � Hauptstraße Nr.200; 

Bau bezirksleitung Liezen, Wasserbauverwaltung (Gröbmingbach), 8940 Liezen, Hauptstraße 
43; 

Baubezirksleitung Liezen, Straßenverwaltung (8 320), 8940 Liezen, Hauptstraße 43; 

Landesstellen: 'Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 13, Umwelt und Raumordnung, 

8010 Graz � Stempfergasse 7, 

Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 16, Verkehr und Landshochbau, 

8010 Graz � Stempfergasse 7, 

Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, 

8010 Graz � Wartingergasse 43; 

Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 7, Landes- u. Gemeindeentwicklung, 

8010 Graz � Trautmansdorffgasse 2, 

Baubezirksleitung Liezen, 8940 Liezen � Hauptstraße 43; 

Wildbach- u. Lawinenverbauung, 8940 Liezen � Schönaustraße 50; 

BH Liezen, 8940 Liezen � Hauptplatz 12; 

Planerin: Di Arch. Martina Kaml, 8786 Rottenmann � Boder 211; 


